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FINAL CALL FÜR 
EHEMALIGE 
INHABERAKTIONÄRE

Letzte Möglichkeit zur Nachholung der 
Meldung betreffend ehemalige Inhaberak-
tien bis zum 31. Oktober 2024
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Meldepflicht für Inhaberaktionäre seit dem 1. Juli 2015
Am 1. Juli 2015 trat das Bundesgesetz vom 12. Dezember 

2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der 
Groupe d'action financiére (GAFI) in Kraft. Dies hatte zur Folge, 
dass beim Erwerb von Inhaberaktien der Gesellschaft neu der 
Vor- und Nachname oder die Firma sowie die Adresse innert 
Monatsfrist gemeldet werden musste. Die Meldung musste 
überdies unter Vorlage bestimmter Dokumente erfolgen. Auch 
Personen, die bei Inkrafttreten der Bestimmungen am 1. Juli 2015 
bereits Inhaberaktionäre waren, waren meldepflichtig. Sie 
mussten der Meldepflicht innert einer Übergangsfrist von 
sechs Monaten nachkommen, das heisst bis am 1. Januar 2016. 

Ausgenommen von dieser Meldepflicht waren nur  
Aktionäre, die Inhaberaktien einer Gesellschaft hielten, deren 
Aktien an einer Börse kotiert waren, sowie Eigentümer oder  
Erwerber von Inhaberaktien, die nach dem Bucheffektengesetz 
vom 3. Oktober 2008 als Bucheffekten ausgestaltet waren und 
entsprechend bei einer Verwahrungsstelle in der Schweiz  
hinterlegt oder ins Hauptregister eingetragen waren.

Wer der Meldepflicht nicht nachkam (oder bis anhin 
nicht nachgekommen ist), dessen Mitgliedschaftsrechte  
ruhten und die Vermögensrechte verwirkten. Holte ein Inhaber-
aktionär die Meldung nach, so konnte er ab diesem späteren 
Zeitpunkt seine Mitwirkungsrechte und seine ab diesem Zeitpunkt 
entstehenden Vermögensrechte wieder geltend machen.

Verschärfung der Rechtlage per 1. November 2019
Am 1. November 2019 trat das neue Bundesgesetz vom 

21. Juni 2019 zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen 
Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steu-
erzwecke in Kraft. Damit wurden Inhaberaktien im Grundsatz 
für unzulässig erklärt. Ausgenommen von diesem Verbot sind 
wiederum Gesellschaften, deren Beteiligungspapiere an einer 
Börse kotiert sind und Inhaberaktien, die als Bucheffekten im 
Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet und bei einer 
Verwahrungsstelle in der Schweiz hinterlegt oder im Hauptre-
gister eingetragen sind.

Die Gesellschaften wurden daher verpflichtet, beste-
hende Inhaberaktien innert einer Übergangsfrist von 18 Monaten, 
das heisst bis am 30. April 2021, in Namenaktien umzuwandeln, 
oder im Handelsregister einen der vorgenannten Ausnahme-
tatbestände eintragen zu lassen. Für Gesellschaften, welche 
dieser Pflicht nicht innert Frist nachgekommen sind, wurden 

die Inhaberaktien per 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen auto-
matisch in Namenaktien umgewandelt; die zuständigen  
Handelsregisterämter nahmen die entsprechenden Änderun-
gen von Amtes wegen vor. Die Gesellschaften konnten  
überdies keine Änderung ihrer Statuten mehr vornehmen,  
solange sie ihre Statuten nicht zugleich dieser Umwandlung 
von Inhaberaktien in Namenaktien anpassten.

DIE NICHTIGKEIT 
DER AKTIEN BEDEU-
TET DEN UNWIDER-
RUFLICHEN VERLUST 
SÄMTLICHER MIT  
DER AKTIE VERBUN-
DENEN RECHTE.

Nach der Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien 
mussten die Gesellschaften ihre ehemaligen Inhaberaktionäre, 
welche ihrer Meldepflicht nachgekommen sind, als Namen-
aktionäre in das Aktienbuch eintragen. Demgegenüber ruhten 
die Mitgliedschaftsrechte und verwirkten die Vermögensrech-
te derjenigen ehemaligen Inhaberaktionäre, die ihrer Melde-
pflicht bis am 30. April 2021 nicht nachgekommen sind.

Endgültige Nichtigkeit der Aktien nach dem 31. Oktober 
2024 bei versäumter Nachmeldung

Ehemalige Inhaberaktionäre, welche ihre Meldepflicht 
nicht bis am 30. April 2021 vorschriftgemäss erfüllt haben,  
können die Meldung mit vorgängiger Zustimmung der Gesell-
schaft noch bis am 31. Oktober 2024 in einem gerichtlichen 
Nachmeldeverfahren nachholen. Die Aktien von Aktionären, 
die bis am 31. Oktober 2024 dieses Nachmeldeverfahren nicht 
eingeleitet haben, werden von Gesetzes wegen nichtig. Damit 
verlieren die Aktionäre sämtliche mit den Aktien verbundenen 

Per 1. Juli 2015 hat der Gesetzgeber eine Meldepflicht für 
Inhaberaktionäre eingeführt. Per 1. November 2019 wurden 
Inhaberaktien – abgesehen von wenigen Ausnahmen – für un-
zulässig erklärt. Nach einer Übergangsfrist wurden noch be-
stehende unzulässige Inhaberaktien am 1. Mai 2021 von Geset-
zes wegen in Namenaktien umgewandelt. Ehemalige Inhaber- 
aktionäre, die ihrer Meldepflicht nicht vor diesem Stichtag nach-
gekommen sind, müssen die Meldung in einem gerichtlichen 
Nachmeldeverfahren bis am 31. Oktober 2024 nachholen.  
Andernfalls werden diese Aktien von Gesetzes wegen nichtig.  
Ein Entschädigungsanspruch besteht nur in Ausnahmefällen. 
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«UM DIE NICHTIGKEITSFOLGE  
ABZUWENDEN, MÜSSEN DIE EHEMA-
LIGEN INHABERAKTIONÄRE BIS 
SPÄTESTENS AM 31. OKTOBER 2024 
EINE NACHMELDUNG ERSTATTEN.»

Rechte. Die Gesellschaft erhält in der Folge eigene Aktien im 
Umfang der nichtig gewordenen Aktien. 

Die Gesellschaft kann über die neuen Aktien frei verfü-
gen. Überschreitet aufgrund der Ausgabe dieser neuen Aktien 
der Nennwert der eigenen Aktien die Schwelle von 10 Prozent 
des Aktienkapitals gemäss Art. 659 Abs. 1 OR, so muss der den 
Schwellenwert überschreitende Anteil der Aktien veräussert 
oder durch Kapitalherabsetzung vernichtet werden. 

Aktionäre, deren Aktien ohne eigenes Verschulden nichtig 
geworden sind, können unter Nachweis ihrer Aktionärseigen-
schaft zum Zeitpunkt des Nichtigwerdens der Aktien innerhalb 
von zehn Jahren nach diesem Zeitpunkt, das heisst bis zum  
31. Oktober 2034, gegenüber der Gesellschaft einen Anspruch 
auf Entschädigung geltend machen. Am Verschulden fehlt es 
dem Aktionär, wenn ihm weder vorsätzliches noch fahrlässiges 
Handeln vorgeworfen werden kann. Wie streng die Rechtspre-
chung die Verschuldensfrage handhaben wird, wird sich noch 
zeigen müssen. Die Hürden für den Nachweis des fehlenden 
Verschuldens dürften indes hoch sein. 

Die Entschädigung entspricht dem wirklichen Wert der 
Aktien zum Zeitpunkt ihrer Umwandlung. Ist der wirkliche Wert 
der Aktien zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs 
tiefer als zum Zeitpunkt ihrer Umwandlung, so schuldet die  
Gesellschaft diesen tieferen Wert. Eine Entschädigung ist  
ausgeschlossen, wenn die Gesellschaft nicht über das  
erforderliche frei verwendbare Eigenkapital verfügt.

Letzte Möglichkeit zur Abwendung der Nichtigkeitsfolge 
durch gerichtliche Nachmeldung

Aktien, für welche die Meldung nicht bis am 30. April 2021 
vorschriftgemäss erfolgt ist, werden nach dem 31. Oktober 2024 
nichtig. Um diese Nichtigkeitsfolge abzuwenden, müssen die 
ehemaligen Inhaberaktionäre bis spätestens am 31. Oktober 
2024 eine Nachmeldung erstatten. Diese Nachmeldung kann 
jedoch nicht mehr durch einfache Mitteilung an die Gesell-
schaft erfolgen, wie es noch vor dem 1. Mai 2021 möglich war.

Seit dem 1. Mai 2021 kann die Meldung nur noch durch 
eine gerichtliche Nachmeldung nachgeholt werden. Mit ande-
ren Worten müssen Aktionäre, die von diesem Nachmelde-
recht Gebrauch machen wollen, beim zuständigen Gericht bis 
zum 31. Oktober 2024 um Eintragung ins Aktienbuch ersuchen. 
Im Gesuch müssen sie die vorgängige Zustimmung der Gesell-
schaft vorlegen und überdies ihre Aktionärseigenschaft  

nachweisen können.
Es handelt sich bei diesem gerichtlichen Nachmelde-

verfahren um ein nichtstreitiges Verfahren. Die Verfahrenskos-
ten sind vom Aktionär zu tragen. Heisst das  Gericht den Antrag 
gut, so nimmt die Gesellschaft die Eintragung ins Aktienbuch 
vor und die Aktionäre können ihre Mitwirkungsrechte wieder 
ausüben und die ab diesem Zeitpunkt entstehenden  
Vermögensrechte wieder geltend machen.

Verweigert die Gesellschaft einem Aktionär die erfor-
derliche vorgängige Zustimmung, so ist dieser zudem gezwun-
gen, die Zustimmung in einem ordentlichen Prozess gegen die 
Gesellschaft zu erstreiten. In diesem Fall wären vorsichtshalber 
sowohl das ordentliche Verfahren gegen die Gesellschaft als 
auch das summarische Verfahren der freiwilligen Gerichtsbar-
keit bis am 31. Oktober 2024 einzuleiten.
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Wenger Vieli ist Ihr  
verlässliches Gegenüber in  
Rechts- und Steuerfragen.  
Wir sind nicht nur fachlich 
exzellent, erfahren und 
verantwortungsbewusst, wir 
sind auch neugierig! Statt 
Grenzen sehen wir Möglich-
keiten, entwickeln Lösungen 
und eröffnen Perspektiven. 
Dies tun wir mit Freude.  
In der Schweiz, Europa und 
der restlichen Welt.

Keyfacts

01	 Inhaberaktionäre mussten der  
Gesellschaft bis spätestens am  
30. April 2021 unter anderem ihren 
Vor- und Nachnamen bzw. ihre Firma 
sowie ihre Adresse melden.

02	 Wurde die Meldepflicht nicht bis am 
30. April 2021 erfüllt, drohen die  
entsprechenden Aktien als nichtig  
zu verfallen.

03	 Zur Abwendung der Nichtigkeitsfolge 
muss bis spätestens am 31. Oktober 
2024 eine gerichtliche Nachmeldung 
erfolgen.

04	 Aufgrund der kurzen verbleibenden Frist 
und der drastischen Rechtsfolgen 
empfiehlt es sich, juristischen Rat 
einzuholen, sollten sich betreffend die 
Erfüllung der Meldepflicht Unsicherhei-
ten ergeben.
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